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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 
Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 
erneuern. 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 
Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 

und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 
die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 

Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 

Namens der Gemeinde Meikirch 

Ba“ GENEHMIGT 
AWA Amt für Wasser und Abfall 
des Kantons Bern 
Jacques Ganguin, Amtsvorsteher 

32, Datum: 

Der Gemeindepräsident: 

G
E
 

Der Gemeindeverwalter: m Bern, 27. JAN, 2016 AS 
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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern, 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 
gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 
Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 
und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 
die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 

Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 

Namens der Gemeinde Meikirch 
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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern. 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 
durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 

und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 

die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 

Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 
Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 
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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern. 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 
und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 

die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 
Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 

Namens der Gemeinde Meikirch 
GENEHMIGT 

Datum: SZ LOS AWA Amt für Wasser und Abfall 
des Kantons Bern 

Der Gemeindepräsident: Jacques Ganguin, Amtsvorsteher 
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Einlaufrinne 
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Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 
Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 
erneuern. 

1 
2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 59 
deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten V 
gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. K, / ch g Lö Ub en 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den | 
durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und : 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. W. eIcefmmMg t t en | 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 161 
geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 

1623 Längmatten 20 
@ 300 8 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 
LH" 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 
und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Z
Z
 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 
die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

Seienberg 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 
erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 
Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 
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Erstellungsdatum: Lyss, 11. September 2013 

Revidiert: Lyss, 18. November 2015 

Bearbeitung: Auftraggeber: 

Pa 1. Gemeinde Meikirch 

Ed RS wW A Wahlendorfstrasse 10 

Vermessung | Geoinformatik | Bauingenieure 3045 Meikirch 

RSWAG | Rosengasse 35 | 3250 Lyss 

Telefon 032 387 79 30 | Fax 032 387 79 39 

info@rswag.ch | www.rswag.ch 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern, 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 
durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 1 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 

und dergleichen bleibt vorbehalten. SS 
© 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 

die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 
erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen, 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 

Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 

Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 

Namens der Gemeinde Meikirch 

Datum: Zu AZ, ZÜCS 
| . GENEHMIGT 

Der Gemeindepräsident: AWA Amt für Wasser und Abfall 
Rad des Kantons Bern 

; \ SS Jacques Ganguin, Amtsvorsteher 
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Der Gemeindeverwalter: 7 
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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern. 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 
deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 
gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 
durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 
Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 
geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 
Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 
und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 
die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen, 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 
gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 
Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05, und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 
Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 
Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 
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Einlaufrinne 

Erstellungsdatum: Lyss, 11. September 2013 

Revidiert: Lyss, 18. November 2015 

Bearbeitung: 

Vermessung | Geoinformatik | Bauingenieure 

Auftraggeber: 

Gemeinde Meikirch 

Wahlendorfstrasse 10 

3045 Meikirch 

RSWAG | Rosengasse 35 | 3250 Lyss 
Telefon 032 387 79 30 | Fax 032 387 79 39 

info@rswag.ch | www.rswag.ch 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 
Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern. 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sanderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 
Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 

und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 
die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 

Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 
gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 
Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05, und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 
Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 

Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 
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Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, x 

Entschädigung f 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich ha 

gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu x "80 
emedem. OÖ Yy Biindschacht 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder S 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten © 
gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. ax 200 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den A 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und — in 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. da. Sn 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen A & 
> ‚309 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 82 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. > 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten © 606 

und dergleichen bleibt vorbehalten. 
83 Üindechacht 

Art. 3 Bauabstand 7 
9 5 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 

die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. Biindschacht 
) ©) 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

So 
Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten Oo 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 

Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 85 ©) 
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Überbauungsvorschriften. 

Art. 4 Unterhalt dor Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, Emsehädigung 
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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern. 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 
geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 

und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 

die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen. 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 

gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 
Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 
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Überbauungsvorschriften 
"Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 
Entschädigung 
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Überbauungsvorschriften 
"Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 
Entschädigung 
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Einlaufrinne 

Überbauungsvorschriften 

Art. 1 Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

Entschädigung 

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-rechtlich 
gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen im genehmigten Umfang zu betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu 

erneuern, 

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen oder 

deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die Ausführung der Arbeiten 

gemäss Absatz 1 beanspruchten Grundstücke zu betreten oder zu befahren. 

3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Die Ausrichtung einer Entschädigung für den 

durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und 

Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten. 

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in ihrem Bestand 

geschützt. Eine Verlegung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist und der 

Belastete, resp. der Verursacher der Verlegung, die durch ihn verursachten Kosten selber trägt. 

2 Die Spezialgesetzgebung von Bund und Kanton hinsichtlich Strassen, Bahn, Gewässern, Wäldern, Schutzgebieten 

und dergleichen bleibt vorbehalten. 

Art. 3 Bauabstand 

1 Gegenüber der Leitungsachse ist ein Bauabstand von 4 m einzuhalten. Dieser Bauabstand gilt sinngemäss auch für 

die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 

2 Das Unterschreiten des Bauabstandes sowie das Überbauen von öffentlichen Leitungen und ihren öffentlich-rechtlich 

gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des Leitungseigentümers. 

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten 

Die Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren Bestand der 
Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu gewährleisten und die 

erforderlichen Sicherungsmassnahmen zu treffen. 

Genehmigungsvermerke 

Plangenehmigung 
gemäss Artikel 28 KGSchG in Verbindung mit Artikel 21 und 22 WVG 

Genehmigte Objekte: Sicherung von öffentlichen Abwasserleitungen 

Vorprüfung durch das AWA vom: 07.02.2014 

Publikation im Anzeiger Region Bern vom: 05. und 12.08.2015 

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung: 05.08.2015 bis 04.09.2015 

Einsprachen: Es sind keine Einsprachen eingegangen 

Rechtsverwahrungen: Es sind keine Rechtsverwahrungen eingegangen 
Beschlossen durch die Exekutive am: 14.10.2015 
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